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Planungsanlass / Vorhaben 

Die Gemeinde Schacht-Audorf möchte benachbart zum Fähranlager / der NO-Kanal-Fähre 
Schacht-Audorf - Rendsburg ein gastronomisches Angebot ermöglichen. Hierfür wird der 
Bebauungsplan Nr. 26 aufgestellt. Das Plangebiet befindet sich zwischen der Landesstraße 
47 und dem Nord-Ostsee-Kanal nördlich des Fähranlegers mit dem dort vorhanden Park-
platzbereich. 

Rechtliche Grundlagen 

Bei Eingriffen in die Natur ist zu prüfen ob / inwieweit artenschutzrechtliche Belange betrof-
fen sind.  

In Kapitel 5 BNatSchG (Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstät-
ten und Biotope - §§ 37 - 55) heißt es unter  

§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten 

(1) Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten er-
heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

Im Weiteren wird der rechtliche Rahmen für Eingriffe folgendermaßen konkretisiert: 

(5) Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne 
des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, 
gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind 
in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vo-
gelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 
Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 
und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tie-
re auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funk-
tion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der 
in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 
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und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlun-
gen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Be-
sitz- und Vermarktungsverbote vor. 

Bestand und naturschutzfachliche Bewertung 

Standort  

Das Plangebiet befindet sich nördlich des Fähranlegers am NOK zwischen der L47 und Ka-
nal (siehe nachfolgende Abbildung).  
 

Abbildung: Lage des Gebietes des B-Planes Nr. 26 der Gemeinde Schacht-Audorf 

 

Der überwiegende Bereich des Plangebietes sind Rasenflächen und ein Parkplatz sowie 
Ruderalflächen mit kleineren Gebüschen sowie bestehende Infrastruktureinrichtungen. 
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Luftbild des Plangebietes zwischen Landesstraße und NOK  (Quelle: Umweltdaten SH 2017) 

 

Biotoptypen 

Der südliche Bereich ist als arten- und strukturarme Rasenfläche (SGr) mit einzelnen Bäu-
men angelegt und befindet sich benachbart zum Parkplatz an der Kanalfähre (sonstige Ver-
kehrsfläche - SVy). Innerhalb der Rasenflächen befindet sich außerdem ein kleines WC-
Gebäude, ein Unterstand sowie einige Sitzgruppen. Nach Norden schließt sich eine 
Ruderalfläche, die zu größeren Teilen von Gräsern (RHg - ruderale Grasflur = 60%) domi-
niert und zu etwa zu 20% von Brombeeren eingenommen wird (RHr - Brombeerflur). Weitere 
20% der nördlichen Teilfläche sind von Gebüschen geprägt (HBy). 

Vorbelastungen: 

o Das Plangebiet befindet sich unmittelbar neben einer vielbefahrenen Landesstraße 
benachbart zur Ortslage von Schacht-Audorf.  

o Der südliche Bereich hat als artenarme Rasen- und Parkplatzfläche eine sehr geringe 
ökologische Bedeutung  

� In der Summe sind die Vorbelastungen als hoch einzustufen. 
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Bestand und Bewertung vorkommender Arten 

Es wird eine artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung durchgeführt. Die Beurteilung der 
artenschutzrechtlichen Belange erfolgt aufgrund einer  

o Begehung des Geländes im März 2017 

o Einer Abfrage der relevanten Arten bei der LLUR Datenbank  
(Plangebiet und Umgebung - Eingang der Daten aus dem Artkataster des LLUR am 
29.10.2015) 

o Der Auswertung der Verbreitungsatlanten des Landes  

Die nachfolgende Bestandsbeschreibung und –bewertung beschränkt sich auf die vorkom-
menden / potenziell vorkommenden Tierarten. Ein Vorkommen artenschutzrechtlich relevan-
ter Pflanzenarten kann aufgrund der Begehungsergebnisse und dem durch Bewirtschaftung 
geprägten Biotoptyp ausgeschlossen werden. 

Vögel 

Während der Begehung wurden nur wenige allgemein verbreiteten Arten wie Buchfink, Am-
sel und Kohlmeise im Plangebiet und seiner Umgebung festgestellt.. 

Vogelarten der Hecken, Gebüsche und Waldränder: 
Im Bereich der Gebüsche und verbuschten Ruderalfläche sind einige Vogelarten der Hecken 
und Waldränder (z.B. Fitis, Zilp-Zalp, Rotkehlchen, Heckenbraunelle) zu erwarten. Zusätzlich 
kommen hier vermutlich allgemein häufige Singvögel wie Amsel, Buchfink und Kohlmeise 
vor. Vermutlich nutzen einige Kleinvogelarten diese Gehölzstrukturen als Brutplatz.  

Bruthöhlen oder Horste von Vögeln, die mehrjährig genutzt werden, wurden nicht festgestellt. 
Arbeiten an den Gehölzen („auf den Stock setzen“ usw.) sind nur außerhalb der Brutzeit zu-
lässig (01.Oktober bis Ende Februar). Die benannten Arten sind bei Umsetzung der Planung 
nicht betroffen. 

Im Art-Kataster des LLUR liegen keine Hinweise zu Vogelvorkommen im Plangebiet und 
dessen Umgebung vor.  

Für die möglicherweise im Plangebiet vorkommenden Vogelarten, insbesondere für Arten 
des Anhangs IV EGVSchRL, liegen, bei Einhaltung der oben benannten Vorgaben, keine 
Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG vor (keine Tötung, Verletzung, erhebliche Stö-
rung, Zerstörung / Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten). 

Säugetiere 

Während der Begehung wurden keine Säugetierarten festgestellt. Vermutlich nutzen einige 
Arten das Gebiet zur Nahrungssuche (z.B. Maulwurf, Spitzmäuse). Ein Vorkommen einer 
oder mehrer Wühlmausarten (z.B. Feldmaus, Erdmaus) und Langschwanzmäusen ist wahr-
scheinlich. 
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Artenschutzrechtlich von Bedeutung wären Vorkommen der Haselmaus und Fledermausar-
ten (Anhang IV Arten – FFH RiLi).  

Haselmäuse  nutzen dichte Gehölzbestände (Hecken, Knicks, Waldränder usw.) als Lebens-
raum. Ein Vorkommen in den am Rand und mittig vorhandenen Gehölzbeständen, u.a. mit 
Haselsträuchern ist nicht sicher auszuschließen. Für ein Vorkommen der Haselmaus konn-
ten hier bei der Begehung keine Hinweise (Nester, geeignete Höhlen) festgestellt werden. 
Das Gebiet ist weitgehend von Siedlungsräumen / Straßen eingefasst, dadurch isoliert / feh-
lende Vernetzung. Die bekannten Nachweise von Haselmausvorkommen befinden sich deut-
lich südlich des Plangebietes (u.a. NP Aukrug). Ein Vorkommen im Umfeld des Plangebietes 
ist damit sehr unwahrscheinlich. Arbeiten an den Gehölzbeständen bzw. Eingriffe in den 
Knickbestand dürfen nur außerhalb der Schutzfristen erfolgen (siehe auch Vögel). 

Fledermäuse:  Das Plangebiet wird möglicherweise von einigen Fledermausarten als Jagd-
habitat genutzt. Aufgrund der Biotopstruktur ist anzunehmen, dass häufige Arten wie Breiflü-
gelfledermaus, Gr. Abendsegler, Braunes Langohr, Zwerg- und Mückenfledermaus im Ge-
biet und dessen Umfeld vorkommen können. Aufgrund der im und am Plangebiet benachbar-
ten Gehölzstrukturen - strauchartig bzw. mit geringem Stammumfang - sind keine geeigneten 
Bäume für Wochenstuben oder Sommerquartiere vorhanden. Die Eignung als Nahrungsha-
bitat wird durch eine Umsetzung der Planung nicht verschlechtert. Bedeutung als Jagdhabi-
tat hat vermutlich auch der benachbarte Randbereich des NOK. 

Die Abfrage beim LLUR ergab keine Hinweise zu Vorkommen relevanter Säugetierarten. 

Die zeitlich begrenzten Baumaßnahmen stellen keine wesentliche Störung dar. Arbeiten an 
den Gehölzbeständen dürfen nur außerhalb der Schutzfristen erfolgen (siehe auch Vögel). 
Es liegen bzgl. möglicherweise vorkommender „FFH-Säugetierarten“ bei Einhaltung dieser 
Vorgaben keine Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG vor (keine Tötung, Verletzung, 
erhebliche Störung, Zerstörung / Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten). 

Reptilien 

Aufgrund der Biotopstrukturen ist ein Vorkommen der Waldeidechse und Blindschleiche 
ausgehend von den NOK-Böschungen innerhalb der Ruderalfläche möglich. Die Nutzung der 
Rasenflächen als Nahrungshabitat dürfte sich, bei einem möglichen Vorkommen der Arten, 
auf die Ränder beschränken. Aufgrund der insgesamt weitgehend isolierten Lage mit einer 
intensiv befahrenen Straße ist die Bedeutung des Gebietes für diese Artengruppe gering. 
 - Eingriffe in die Gehölzbestände dürfen nur außerhalb der Schutzfristen erfolgen (s.o.). 

Das Artenkataster des LLUR weist kein Reptilienvorkommen im Gebiet aus. 

Aufgrund der Biotopstruktur (Acker) und fehlende Vernetzungen zu bekannten Populationen, 
kann ein Vorkommen der Anhang-IV-FFH-RiLi Arten (Schlingnatter und Zauneidechse) aus-
geschlossen werden. 
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Amphibien 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden / kein potenzielles Laichgewäs-
ser. Der benachbarte NOK ist aufgrund seiner Struktur und Nutzung nicht als Laichgewässer 
geeignet. Die Ruderalfläche im Norden des Gebietes kann häufigen Amphibienarten (Erdkrö-
te, Grasfrosch, Teichmolch) als Sommerlebensraum dienen. Die annähernd inselartige Lage 
des Plangebietes zwischen Landesstraße und NOK und die vorhandene Nutzung im südli-
chen Teil (Rasenfläche und Parkplatz) schränkt die Bedeutung für Amphibien weiter ein. 
Ein Vorkommen von Anhang-IV-FFH-RiLi Arten (Laub- und Moorfrosch, Rotbauchunke, 
Kammmolch) ist aufgrund fehlender Nachweise im Umfeld des Plangebietes bzw. ungeeig-
neter Habitatstrukturen auszuschließen. 

Laut Artenkataster des LLUR liegen Nachweise einiger Amphibienarten (Teichmolch, Erdkrö-
te, Grasfrosch, Moorfrosch) südlich der Autobahn 210 aus dem Jahr 2002 vor. Eine Besiede-
lung aus diesem Bereich kann aufgrund der Entfernung und der zu querenden Autobahn 
ausgeschlossen werden.  

Wirbellose 

Ruderalflächen, insbesondere arten- und blütenreiche, trocken geprägte Ruderalflächen, 
haben häufig eine wichtige Funktion insbesondere für Falter-, Käfer- und 
Hautflüglerarteneine. Die Ruderalfläche im und benachbart zum Plangebiet ist von Gräsern 
dominiert. Solche Flächen bieten überwiegend relativ anpassungsfähigen Arten dieser Tier-
gruppen Lebensraum. Bei dem Eingriff ist nur ein kleiner Teilbereich der Ruderalfläche be-
troffen, die sich nach Norden fortsetzt =Ausweichlebensraum.  

Laut Artenkataster des LLUR gibt es einen Nachweis eines Ockerbindigen Samtfalters aus 
dem Bereich einer heutigen Ackerfläche etwa 1 km südlich zum B-Plan-Gebiet. Der Nach-
weis ist allerdings von 1997 in einer Spülfläche angegeben. Ein aktuelles Vorkommen der Art 
(vorzugsweise in Flächen mit lockerer Krautvegetation, Heiden, Trockenrasen) in der Acker-
fläche, kann ausgeschlossen werden. 

Ein Vorkommen von Anhang IV-Arten-Arten der FFH-RiLi kann aufgrund der fehlenden 
Nachweise in der Umgebung und der vorhandenen Biotopstrukturen als gering angenommen 
werden.  

Ergänzende Maßnahmen zur Minimierung des Eingriffs 

Zur Minimierung von potenziellen Beeinträchtigungen wird empfohlen, die Lichtemissionen 
durch geeignete Abschirmung bzw. Ausrichtung von Beleuchtung gering zu halten. Außer-
dem sollten insektenverträgliche Beleuchtungssysteme zum Einsatz kommen, die einen 
möglichst geringen Anteil an kurzwelligem Licht aussenden. Insbesondere Natriumdampf-
Niederdrucklampen gelten als insektenverträglich. 
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Zusammenfassung / artenschutzrechtliche Konsequenz 

Das Plangebiet benachbart zur NOK-Fähre ist sehr klein und wird heute bereits zu größeren 
Teilen durch Fahrzeugverkehr und Freizeitnutzung genutzt.  

Eine Tötung, Entnahme oder vorhabenbedingte Beeinträchtigung der Arten der FFH-
Richtlinie (Anhang IV)  kann ausgeschlossen werden – ebenso die Entnahme, Zerstörung 
oder Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Arten. Die möglicherweise in 
der Region vorkommenden Fledermausarten nutzen das Plangebiet bestenfalls als Jagdre-
vier / Nahrungshabitat. Diese Funktion wird bei einer Umsetzung des Vorhabens nicht we-
sentlich beeinträchtigt. 

Es kann ausgeschlossen werden, dass europäische Vogelarten (Anhang I EG-VSchRL) 
bzw. deren Nester, Rast- und Ruheplätze getötet, zerstört oder erheblich beeinträchtigt wer-
den. Die Arten kommen nicht unmittelbar im Gelände oder benachbart vor und nutzen den 
Bereich bestenfalls mit geringer Wahrscheinlichkeit zur Nahrungssuche. Diese Funktion wird 
nicht erheblich beeinträchtigt. 

Bei einer Umsetzung des B-Planes Nr. 26 der Gemeinde Schacht-Audorf treten keine arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände ein sofern die benannten Auflagen und Fristen einge-
halten werden. Das Vorhaben ist damit in Bezug auf die Verbote des  § 44 (1) BNatSchG 
zulässig. 


